
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
alle  Rechtsgeschäfte  der  Dienstleistungsfirma  Karsten  Nobis  IT-
Dienstleistungen  –  nachstehend  Dienstleister  genannt  –  mit  seinem
Vertragspartner – nachstehend Auftraggeber – genannt.

1.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen,  die vom Dienstleister
vorgenommen wurden,  werden dem Auftraggeber  schriftlich  bekannt
gegeben.  Sie  gelten  als  genehmigt,  wenn  der  Auftraggeber  nicht
schriftlich  Widerspruch  erhebt.  Der  Auftraggeber  muss  den
Widerspruch  innerhalb  von  2  Wochen  nach  Bekanntgabe  der
Änderungen an den Dienstleister absenden.

2. Vertragsgegenstand

2.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß der
spezifischen,  individualvertraglichen  Vereinbarung.  Ein  Arbeitsvertrag
ist von den Parteien nicht gewollt und wird nicht begründet.

2.2 Für die Abgaben der Sozialversicherung oder steuerliche Belange
trägt  der  Dienstleister  selbst  Sorge und stellt  den  Auftraggeber  von
eventuellen Verpflichtungen frei.

2.3 Es steht dem Dienstleister frei, auch für andere Auftraggeber tätig
zu werden.

3. Zustandekommen des Vertrages

3.1  Angebote  sind  stets  freibleibend.  Aufträge  werden  mit  einer
schriftlichen  Auftragsbestätigung  per  Brief  oder  E-Mail  zu  den
Bedingungen dieser AGB angenommen.

Mündliche  vereinbarte  Sonderbedingungen  bedürfen  zu  Ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung per Brief oder E-Mail.

3.2  Der  Gegenstand  des  Vertrages  bzw.  die  genaue
Aufgabenbezeichnung ist im Dienstleistungsvertrag beschrieben.

4. Vertragsdauer und Vergütung

4.1 Der Vertrag bzw. die Leistung beginnt und endet am spezifisch und
individuell vereinbarten Zeitpunkt.

4.2 Eine Kündigung vor  Beginn des Vertrages bzw.  der  Leistung ist
nicht vorgesehen. Sie ist  nur  möglich, wenn der Dienstleister  seinen
vertraglich  vereinbarten  Verpflichtungen  nicht  nachkommen  wird.
Kündigt der Auftraggeber entgegen des Vertragspunktes 4.2 vor Beginn
des  Vertrages,  ist  der  Dienstleister  für  seinen  Arbeitsausfall
angemessen  zu  entschädigen.  Hierfür  werden  60  Euro  pro  Stunde
vereinbart.

4.3  Dem  Dienstleistungspreis  liegt  der  Umfang  der  geschuldeten
Arbeitstätigkeit  zugrunde.  Diese findet  ihre gesetzliche Grundlage in
den Vorschriften des Dienstvertrags § 611 ff. BGB.

4.4 Sämtliche Zahlungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne
jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht dem
Dienstleister ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in
Höhe  von  6  %  –  über  dem  Referenzzinssatz  der  Europäischen
Zentralbankgemäß  dem  Diskontsatz-Überleitungsgesetz  –  zu.  Das
Recht der Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens
bleibt unberührt.

4.5 Bei einer Mahnung belaufen sich die Mahngebühren pauschal auf
10 Euro pro Mahnung.

4.6  Barauslagen  und  besondere  Kosten,  die  dem  Dienstleister  auf
ausdrücklichen  Wunsch  des  Auftraggebers  entstehen,  werden  zum
Selbstkostenpreis berechnet.

4.7 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen
Umsatzsteuer.

5. Leistungsumfang

5.1 Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen umfassen in der
Regel  die  detailliert  aufgelisteten  Aufgaben,  gemäß  dem  vom
Auftraggeber erteilten Auftrag.

5.2 Der Dienstleister wird den Auftraggeber in periodischen Abständen
über das Ergebnis seiner Tätigkeit in Kenntnis setzen.

5.3 Ist dem Dienstleister die vertraglich geschuldete Erbringung eines
Auftrags  tatsächlich  nicht  möglich,  so  hat  er  den  Auftraggeber
unverzüglich  darüber  in  Kenntnis  zu  setzen.  Jedoch  besteht  keine
Haftung  seitens  Karsten  Nobis  IT-Dienstleistungen  für  jegliche  so
entstandene Schäden.

5.4 Der Dienstleister  stellt  die zur  Leistungserbringung erforderlichen
Gerätschaften und das nötige Personal, sofern der Auftraggeber nicht
über entsprechendes Gerät oder Räumlichkeiten verfügt. Die Parteien
sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den Vertragspartner
bei der Erbringung der jeweiligen Verpflichtung durch Überlassen von
Informationen, Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen
reibungslosen  und  effizienten  Arbeitsablauf  für  beide  Parteien  zu
gewährleisten.

5.5  Frist-  und  Terminabsprachen  sind  grundsätzlich  schriftlich
festzuhalten  bzw.  zu  bestätigen.  Die  Auftraggeber  erkennen  die
Beweiskraft durchgehender E-Mail Korrespondenz an. Termine sind nur
dann  verbindlich,  wenn  sie  von  uns  ausdrücklich  schriftlich  als
verbindlich bestätigt worden sind.

6. Verfügbarkeit, Reaktionszeiten und Endstörfristen

6.1  Der  Auftragnehmer  bestätigt  den  Eingang  einer  Meldungen
(Störungen,  Ausfall)  des  Auftraggebers  werktags  innerhalb  von  72
Stunden  durch  telefonischen  Rückruf  oder  per  E-Mail.  Ausnahmen
bilden längere Abwesenheiten (Krankheit/Urlaub).

6.2 Eine Endstörfrist muss explizit zwischen dem Auftragnehmer und
dem Auftragsgeber verhandelt werden.

6.3  Sofern  nicht  abweichend  zwischen  Auftragnehmer  und
Auftraggeber vertraglich vereinbart, gelten folgende Vereinbarungen:

6.3.1 gehostete Infrastruktur: Karsten Nobis IT-Dienstleistungen ist zur
Erbringung von gehosteten Leistungen (Webserver, Mailserver, DNS-
Server,  VPN-Server,  Anwendungsserver)  auf  Infrastrukturen
angewiesen,  die  von  Dritten  (Digital  Ocean  LLC.,  Hetzner  Online
GmbH)  betrieben  werden  und  auf  die  Karsten  Nobis  IT-
Dienstleistungen keinen Einfluss hat. Es kann daher zu Störungen oder
Beeinträchtigungen  kommen,  die  ihre  Ursache  außerhalb  des
Einflussbereiches  von  Karsten  Nobis  IT-Dienstleistungen  haben,
insbesondere Störungen des Internets oder durch höhere Gewalt.

Als Störungen des Betriebes gelten nicht die folgenden Umstände:

• Unterbrechungen  der  Erreichbarkeit  durch  Störungen  im
Bereich  Dritter,  auf  die  Karsten  Nobis  IT-Dienstleistungen
keinen Einfluss hat

• Unterbrechungen durch höhere Gewalt

• kurzfristige Unterbrechungen des Betriebes, die erforderlich
sind,  um  konkrete  Gefährdungen  durch  einen  möglichen
Missbrauch durch Dritte (sog. Exploits) vorzubeugen oder zu
verhindern (z.B. durch Updates)

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Technik
führt  Karsten  Nobis  IT-Dienstleistungen  regelmäßig  Wartungs-  und
Servicearbeiten  durch.  Soweit  mit  diesen  Arbeiten  Ausfälle  der
Leistungen  verbunden  sind,  wird  Karsten  Nobis  IT-Dienstleistungen
diese nach Möglichkeit in Zeiten mit üblicherweise geringer Nachfrage
legen.

Dem Auftragnehmer obliegt das Recht die Verfügbarkeit von Diensten
bei  Zahlungsverzug  durch  den  Auftraggeber  bis  zum  Ausgleich  der
offenen Zahlungen einzuschränken.

6.3.2  Hard-  sowie  Software  des  Auftraggebers:  das  Risiko  des
Betriebes  von  Client-  und  Serverdiensten  obliegt  dem  Auftraggeber
bezogen auf Nichtverfügbarkeit, Datenverlust und Verdienstausfall.

7. Beendigung des Vertragsverhältnisses

Jede Vertragspartei kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier
Wochen zum Monatsende kündigen. Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung bleibt unberührt.

8. Verschwiegenheitspflicht

Der  Dienstleister  verpflichtet  sich,  während  der  Dauer  des
Dienstverhältnisses  und  auch  nach  deren  Beendigung,  über  alle
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers Stillschweigen
zu bewahren.



9. Haftung

9.1 Der Dienstleister  haftet  in Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für
Garantien  erfolgt  verschuldensunabhängig.  Für  leichte  Fahrlässigkeit
haftet  der  Dienstleister  ausschließlich  nach  den  Vorschriften  des
Produkthaftungsgesetzes,  wegen  der  Verletzung  des  Lebens,  des
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.  Der  Schadensersatzanspruch  für  die  leicht
fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden  begrenzt,  soweit  nicht
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
gehaftet  wird.  Für  das  Verschulden  von  Erfüllungsgehilfen  und
Vertretern haftet der Dienstleister in demselben Umfang.

9.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (7.1) erstreckt sich auf
Schadensersatz  neben  der  Leistung,  den  Schadensersatz  statt  der
Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen,
gleich  aus  welchem Rechtsgrund,  einschließlich  der  Haftung  wegen
Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.

9.3  Bei  jeglichen  verbauten  Komponenten  gelten  die  jeweiligen
Garantiebestimmungen der Hersteller.

9.4  Für  jegliche  Schäden  die  trotz  ordnungsgemäßem  Einbau  von
Komponenten entstehen, besteht keine Haftung seitens Karsten Nobis
IT-Dienstleistungen.

10. Gerichtsstand

10.1  Für  die  Geschäftsverbindung  zwischen  den  Parteien  gilt
ausschließlich deutsches Recht.

10.2  Die  Gerichtsstandvereinbarung  gilt  für  Inlandskunden  und
Auslandskunden gleichermaßen.

10.3  Erfüllungsort  und  Gerichtsstand  für  alle  Leistungen  und
Auseinandersetzungen ist ausschließlich der Sitz des Dienstleisters.

11. Sonstige Bestimmungen

Der Dienstleister ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag
abzutreten.

12. Salvatorische Klausel

Sollte  eine  oder  mehrere  der  vorstehenden  Bestimmungen  ungültig
sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht
berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil
unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame
Bestimmung  soll  von  den  Parteien  durch  eine  Regelung  ersetzt
werden,  die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am
nächsten  kommt  und  die  den  übrigen  vertraglichen  Vereinbarungen
nicht zuwiderläuft.

Stand: Q1/2020
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